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Brandschutz in Heimen

Brandschutz in Spitdlern und Pflegeheimen

Von Erich Oettli, Berufsfeuerwehr Ziirich

Das Thema BRANDSCHUTZ im Heim- und Spitalbereich ist so
komplex, dass es unmoglich ist, in einem Artikel auf alle Bereiche
eingehen zu konnen. Es wiirde den Rahmen dieses Fachblattes
bei weitem sprengen, weshalb hier die einzelnen Themen nur kurz
angesprochen werden konnen. Sicher fiihlen sich danach einige
Leser angesprochen, iiberdenken ihre BRANDSICHERHEIT
und lassen sich danach von kompetenter Seite fachlich beraten.

Meist richten sich Sanierungsmassnahmen nach den Auflagen
der Versicherer - oder lokalen Behorden. IHRE Ansprechpartner
sind, wo vorhanden, die Kantonalen Gebdudeversicherungen,
Abt. Feuerpolizei, oder das Bauamt resp. der Brandschutz-Sach-
verstindige der Gemeinde. Eine weitere (private) Moglichkeit be-
steht in der Erstellung einer Risikoanalyse, wie sie verschiedene
Planungsbiiros oder Firmen wie Elektrowatt Ziirich oder Cerbe-
rus Minnedorf anbieten. Eine solche Bewertung geschieht (stark
vereinfacht) nach zwei Gesichtspunkten:

- der Eintrittswahrscheinlichkeit fiir ein bestimmtes Ereignis,
- den Auswirkungen, die ein solches Ereignis auf Personen, den
Betrieb oder das Gebdude haben kann.

Anhand einer Risikopyramide kann danach ein abgestimmtes
Schutzkonzept erarbeitet werden.

Doch, bevor wir uns mit der eher trockenen Materie ndher befas-
sen, einige Gedanken zur Anregung! Sicher darf man die Brand-
gefahr nicht tiberbewerten. Laut Statistik der Vereinigung Kant.
Gebéaudeversicherungen (VKF), welcher 19 Kantone angehdren,
betragt der Anteil der Briande im Spital- und Pflegeheimbereich
nur gerade 1 Prozent oder in Zahlen: 169 Briande mit einer Ge-
baudeschadensumme von 9,539 Mio. Franken (1988). Doch nie-
mand ist davor gefeit, dass der «Feuerteufel» gerade bei IHM zu-
schldgt. Ubrigens; ein Brand verlduft in einer Klinik nicht anders,
als in einem anderen Gebdude! Der Brandrauch breitet sich aus,
fullt die offenen Treppenrdume, die oftmals Hunderte von Me-
tern langen, fensterlosen Flure, dringt durch aufgehaltene
(blockierte) Feuerschutz- und Rauchabschlusstiiren, durch
Luftungs- und Klimakandle, durch Forderanlagen und alle son-
stigen Wand- und Deckendurchbriiche.

Dann allerdings kommt ein gravierender Unterschied: er trifft
auf weitgehend hilflose und bewegungsunfihige Personen, die an
lebenserhaltende Geréte angeschlossen sind, an Streckverbédnden
héangen, durch schmerzstillende Mittel betdubt oder vor Schmer-
zen apathisch sind und die sich allesamt im Gebdude nicht aus-
kennen. Daraus erwéchst fiir die Retter eine fast unlosbare Auf-
gabe: aus jedem Zimmer eines verqualmten Bereiches unter gros-
sen Schwierigkeiten hilflose Personen zu retten. Darin steckt
schon aus Zeitgriinden ein gewaltiges Risiko. Hinzu kommt die
Erschwerung der Rettung durch die heute tiblichen Gebdudeab-
messungen. Bettenhduser sind haufig Hochhéduser, Behand-
lungsebenen mit mehreren tausend Quadratmetern Fldche liegen
in Untergeschossen (Kellerbereiche). Klimatisierte Zonen, fen-
sterlose Rdume und Flure, keine natiirlichen Abzugsmoglichkei-
ten, brandschutztechnische Mingel an der Liiftungsanlage
schaffen Situationen, die den Erfolg einer Personenrettung in
Frage stellen.
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Ein Brand in einem Heim oder Spital kann verheerende Folgen haben.

Die nachfolgenden Brandberichte sollen SIE darauf einstimmen,
die BRANDGEFAHR ernst zu nehmen und ITHR Brandschutz-
bewusstsein zu wecken!

Fall 1, Grossklinikum: Am 7. September 1984 zerstorte ein Brand
im Zentralarchiv des Stadtkrankenhauses in Offenbach a.M.
(BRD) die im Deckenhohlraum in einem Kabelkanal verlegten
Stromkabel. Uber diesen Kabelkanal verlief die gesamte nieder-
spannungsseitige Stromversorgung des Hauses. Die Folgen der
Zerstorung waren gravierend: Alle Aufziige standen still, die Liif-
tungsanlage fiel aus, der OP-Trakt funktionierte nicht mehr, die
zentrale Versorgungsanlage in Form eines raffiniert ausgekliigel-
ten Kastenfordersystems stand nicht mehr zur Verfiigung usw.
usw. Ein riesiger Gebaudekomplex existierte nur noch als Gebilde
aus Stein und Beton, ein Grossklinikum war nicht mehr funk-
tionsfahig. Der KATASTROPHENZUSTAND wurde verhiangt
und 900 Patienten mussten evakuiert wrden.

Ursache des Brandes war nach den Ermittlungen der Kripo eine
Leuchtstoffrohre, welche die schmalen Gédnge der Aktenregalan-
lage beleuchtete. Angelagertes Aktenmaterial oder ein defektes
Vorschaltgerit hatten einen Schwelbrand hervorgerufen, der sich
zur «Brandkatastrophe» ausweitete.

Fall 2, Kinderspital: Am 31. Mai 1990 wurde um 13.41 Uhr die
Wiener Berufsfeuerwehr zum Preyer’schen Kinderspital gerufen.
Durch einen Sicherungsdefekt in der Steuerung des Notstromag-
gregates wihrend einer routineméssigen Notstromprobe war es
zu einem Gesamtstromausfall im Spital gegkommen. Der Defekt
bewirkte zudem, dass auch eine Umschaltung auf normalen
Netzbetrieb nicht wieder moglich war.
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Die Hauptaufgabe der Feuerwehr bestand fiir einmal darin, den
durch den Stromausfall zum Teil «lebensbedrohlichen Zustand»,
vor allem in der «Intensiv- und Frithgeborenenstation» mit mo-
bilen Notstromgeneratoren zu tiberbriicken. Auf Anfrage beim
technischen Dienst des Spitals wurde die Dauer des Stromausfal-
les als nicht absehbar eingestuft. In einem Wettlauf mit der Zeit
erfolgte die Versorgung mit Feuerwehr-Notstrom in drei Stations-
bereichen: Intensivbetten, Brutkdsten, Beatmungsgerdte, Kiihl-
gerite fiir Blutkonserven und zahlreiche weitere medizinische Ge-
riate. Nach einer zirka zweistiindigen Einsatzdauer tauchte plotz-
lich das Problem auf, dass auch die Druckluftversorgung und da-
mit die Beatmungsgerite ausfielen. Einige Kinder mussten sofort
manuell weiter beatmet werden. Unverziiglich wurde fiir die
Kompressoren eine weitere provisorische Stromversorgung auf-
gebaut.

Dank dem Umstand, dass sich dieser Stromausfall in einer Grof3-
stadt mit einer Berufsfeuerwehr ereignete, welche in der Lage war,
ausreichend Notstrom-Generatoren zu organisieren, ereigneten
sich keine Todesfille. Nicht auszudenken, wenn dies in einer
landlichen Gegend mit einer freiwilligen Feuerwehr passiert
ware!

Im Nachhinein wurden fehlende Notstromanschliisse fir die
Feuerwehr beméngelt. Solche Aussenanschliisse hitten ein Betre-
ten von Kranken- und Sterilbereichen nicht erforderlich gemacht,
und zudem einen enormen Zeitgewinn bedeutet.

Fall 3, Altersheim: Ein an sich unbedeutender Streitfall zwischen
zwei Heiminsassen wegen einer blockierten WC-Ttire war die Ur-
sache einer «Katastrophe» in einem Spital in Barbezieux/Frank-
reich, bei der 10 Tote und 15 Verletzte zu beklagen waren. Als
einer der Patienten nachts aufs WC gehen wollte, stellte er fest,
dass ein anderer wieder einmal bewusst die Tiire blockiert hatte.
Als Rache dafiir ziindete er dessen Rollstuhl mit Hilfe einer Zei-
tung an. Der Rollstuhl befand sich unter einer Holztreppe, wel-
che bald Feuer fing. Innert 20 Minuten hatte das Schicksal ent-
schieden: Nachdem weder automatische Brandmelder noch
Sprinkler vorhanden waren, brannte ein Gebdudetrakt, in dem
die Brandstiftung erfolgte, vom Erd- bis zum Dachgeschoss. Die
Evakuierung erfolgte mit schulmaissiger Prédzision, soweit sie
noch moglich war. Drei Stunden spéter stand die Bilanz fest: 10
Tote, 15 Verletzte, 120 Personen evakuiert und ein Teil des Heimes
vollig zerstort.

Zum Thema «Brinde durch Spital-/Heiminsassen» kann der
Brandschutz-Verantwortliche des Zentralkrankenhauses in Bre-
men, welches iiberwiegend psychiatrische Patienten behandelt,
«ein Lied» singen. Ein Jugendlicher lief durch die Kinderabtei-
lung und ziindete die Papierbilder, die an den Flurwianden hin-
gen, an.

Ein anderer Patient ziindete eine Polstergruppe in einem Aufent-
haltsraum an. Der SiBe (Sicherheitsbeauftragte) ergénzte: «Wir
koénnen gar nicht so verriickt denken, wie es hier manchmal vor-
kommt. Einige unserer Patienten sind vollig unberechenbar. Das
beginnt bei der telefonisch angekiindigten boswilligen Alarmie-
rung der Feuerwehr mittels einer der 50 Handalarmtasten und
geht bis zum Selbstmordversuch, bei dem sich jemand im Bett an-
ziindet.»

Wie wire es bei uns? Wie sicher sind unsere Patienten, wenn ein
Brand ausbricht? Solche und dhnliche Fragen sollten uns be-
schiftigen, wenn wir die drei Beispiele gelesen haben. Der
Mensch im Spital erwartet Genesung - nicht den Tod! Nur ein
klares Brandschutzkonzept, in welchem bauliche, betriebliche
und organisatorische Massnahmen einbezogen sind, mindert die
Gefahr auf ein akzeptables Minimum.

Was verstehen wir iiberhaupt unter dem Schlagwort BRAND-
SCHUTZ? Das weite Gebiet des Brandschutzes lasst sich unter-
teilen in:

l Die Sicherheit des Menschen l

l Brandschutz l

T
[ 1 1

baulicher Brandschutz

Ziel: Ziel: Ziel:

Das Brandrisiko verringern und Die Bedrohung friihzeitig er- Den Brand loschen und Schaden
im Ernstfall die Ausbreitung des kennen, damit keine Menschen oder Verluste auf ein Minimum
Brandes erschweren. in Gefahr geraten und eine ge- beschranken.

zielte Bekampfung des Feuers
mit geringem Aufwand méglich
wird.

Alle drei Kriterien dieses Konzeptes sind gleich wichtig. Wie Ket-
tenglieder reihen sie sich aneinander. Ist eines der Glieder zu
schwach, zerreisst die Kette. Fehlen in einem Gebéude beispiels-
weise die Brandabschnitte, so darf man nicht iiberrascht sein,
wenn sich bei einem Brandausbruch Rauch und Verbren-
nungs(Gift-)gase ungehindert im ganzen Haus ausbreiten. Ande-
rerseits vermag selbst ein gutes bauliches Konzept im kritischen
Moment die Brandschutztiiren nicht von selbst zu schliessen,
noch die Rauchklappen automatisch zu 6ffnen oder die Feuer-
wehr selbstdandig herbeizurufen. Die optimale - und damit auch
kostenmaéssig vertretbare — Losung besteht also im Zusammen-
wirken von mehreren Massnahmen, wobei sich bauliche Vorkeh-
ren, Mensch und Automatik sinnvoll ergénzen sollten.

Das Gesamtkonzept des vorbeugenden Brandschutzes setzt sich
aus mehreren Komponenten zusammen:

- Bauliche Massnahmen wie Brandmauern, feuerbestindige
Tiiren, rauchdichte Tiiren, Fluchtwege, Brandabschottungen
u.a.m.

- Technische Massnahmen wie Brandmeldeanlagen, autom.
Loscheinrichtungen, mobile Feuerldschgerite u.a.m.

- Organisatorische Massnahmen wie Rauchverbote, Betriebs-
vorschriften, Katastrophenplédne u.a.m.

229



Um ein optimales Schutzkonzept zu erreichen, miissen alle drei
Stufen aufeinander abgestimmt werden. Es niitzt nichts, wenn
zum Beispiel mit hohen Kosten eine feuerbestandige Tiire einge-
baut wird, ohne sicherzustellen, dass diese im Ernstfall auch si-
cher schliesst. Die Erarbeitung des Schutzkonzeptes ist eine sehr
anspruchsvolle planerische Aufgabe, die durch Spezialisten aus-
gefithrt werden sollte, die sowohl iiber das Brandgeschehen als
auch iiber die in der Industrie vorhandenen Brandschutz-Pro-
dukte fundierte Kenntnisse vorweisen.

Gilt es die Losung eines Brandschutzproblems zum Beispiel aus
finanziellen Erwdgungen in verschiedene Etappen aufzuglie-
dern, so kann in vielen Fillen eine frithe Alarmierung die Lage
wenigstens entscheidend entschéarfen. Bauliche Massnahmen
werden damit keineswegs tiberfliissig, die Gefahrdung des Men-
schen jedoch durch rechtzeitige Warnung weitgehend verringert.

Diese Zuordnung von Prioritdten ist und bleibt eine Notlosung,
denn sie ist kein Patentrezept und verlangt deshalb von Fall zu
Fall eine seriose Priifung, wie eben Brandschutz iiberhaupt nie
iiber einen Leisten geschlagen werden soll oder kann. Es ist nur
sinnvoll und optimal, wenn er Massarbeit ist!

Der Bauliche Brandschutz betrifft vor allem bestehende Bauten,
welche einen ausgezeichneten bis desolaten Brandschutz-Zu-
stand aufweisen. Angestellte haben hier kaum die Moglichkeit,
dies wenn notig zu beeinflussen. Lediglich «funktionelle betrieb-
liche Abliaufe» konnen bei einer Mitbestimmung im Betrieb posi-
tiv beeinflusst werden. Somit stehen Angestellte wie Patien-
ten/Insassen «fast machtlos» einem Ist-Zustand gegeniiber.

Erlebnispadagogik -
Schlagwort oder Konzept?

Impulstagung

fir Sozialpadagoglnnen/Sozialarbeiterinnen/Heil-
padagoglnnen/Jugendarbeiterinnen usw.

Freitag, 12. Juni 1992, in Luzern

Verlangen Sie das Tagungsprogramm beim Ver-
anstalter:

Hohere Fachschule fur Sozialpddagogik Luzern
(HSL)

Abteilung Fort- und Weiterbildung
Zahringerstrasse 19

Postfach

6000 Luzern 7

Telefon 041 22 64 65
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Sachschéiden in der Schweiz

Alle 12 Minuten geschieht ein Diebstahl, alle 22 Minuten ein
Glasbruch, alle 64 Minuten ein Wasserschaden und ein Feuer-
schaden, fiir welche die Schweizer Sachversicherer aufkommen
miissen.

Brande pro Jahre 15 000-20 000
Tote (auf 10 J = 27) 25-50
Verletzte 100-200
Schadensummen 250-500 Mio.
Prozentsatz der fahrlassig

verursachten Brande zirka 25 %

Beurteilung dieses Ist-Zustandes

Grundsatzlich ist jedes Gebdude zu tiberpriifen. Es gilt, die Bau-
weise zu beurteilen (Feuerwiderstandsfahigkeit, Mischbauweise
mit variablem oder fehlendem Feuerwiderstand) und abzukla-
ren, ob eine Nachbarschaftsgefahrdung vorhanden ist. Besonde-
re Aufmerksamkeit erfordert die Erfassung der vorhandenen Un-
terteilung des Gebdudes in horizontale und vertikale Brandab-
schnitte. Dabei sind beziiglich Abschottungen vor allem Installa-
tionsschachte, Wand- und Deckenoffnungen sowie Liiftungs-
und Klimainstallationen zu erfassen.

Zu priifen sind Anzahl, Anordnung und Qualitat der Flucht- und
Rettungswege. Im weiteren gehort das Zusammentragen der aus
brandschutztechnischer Sicht wichtigen Informationen tiber die
Haustechnik dazu, wie Energieversorgung, Elektroinstallatio-
nen, Notbeleuchtung, Liiftungs- und Klimaanlage, Heizung,
Wasser, Gase, Aufzugs-, Transportanlagen, Brandmelde- und Lo-
schanlagen, Brandfallsteuerung, Loschgerdte und Kommunika-
tionssysteme usw. Die Gebdudenutzung ist gesamtheitlich festzu-
halten. Rdume oder Bereiche mit grosser Brandbelastung, erhoh-
ter Brandgefahr oder speziellen Risiken werden separat aufge-
fithrt. Dazu gehoren auch entsprechende Listen tiber «Stoffe und
Wareny.

Betriebsspezifisch wichtig sind Angaben wie Bettenzahl, Perso-
nalbestand (vor allem auch in der Nacht), Alarmorganisation,
Notfallplanung, interne Loschorganisation, Anfahrtsweg der
Feuerwehr und Zutrittssysteme, aber auch ein Pflichtenheft fiir
den Sicherheitsbeauftragten (SiBe, mehr dariiber in Heft 6/92).
Um moglichst realistische Gefahrdungsbilder zu erhalten, lasst
man in Gedanken «brennen» und klért dabei die Konsequenzen
beziiglich Personengefahrdung, Sachwert- und Betriebsunter-
bruchschédden ab. Die eingangs beschriebenen 3 Fall-Beispiele
helfen Thnen vielleicht , «IHREN BRANDFALL» gedanklich
realistischer durchzuspielen. Wichtig ist, bei solchen Schadens-
zenarien immer den ungiinstigsten Fall anzunehmen!

Zeigen die Gefahrdungsbilder Risiken, die von Spitalleitung, Be-
horden, Versicherern, Sicherheitsverantwortlichen und Feuer-
wehr akzeptiert werden konnen, erfordern diese keine zusatzli-
chen Massnahmen. Fiir Risiken, die nicht akzeptiert sind, miis-
sen klar formulierte Massnahmen ausgearbeitet werden, die zu
einer annehmbaren Risikogrosse fiir alle interessierten Kreise
fithrt. Die Formulierung der Massnahmen nicht akzeptierter Ri-
siken soll umfassend und aussagekriftig sein. Dazu sind klare
Entscheide der verantwortlichen Stellen erforderlich.

(Fortsetzung folgt)

Schweizer Heimwesen [V/92



	Brandschutz in Heimen. 1. Teil, Brandschutz in Spitälern und Pflegeheimen

